
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverwaltung prüft die Auswirkungen des Urteils des Bundesgerichtshofes vom 20. 

Dezember 2018 (I ZR 112/17) und berücksichtigt die gerichtlichen Maßgaben bei der künftigen 

Ausgestaltung des städtischen Amtsblattes.  


